
Alle rechtsstaatlichen Regelungen sind streng hierarchisch aufgebaut. 
Keine Regelung darf einer übergeordneten Regelung widersprechen. 

  

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG)  

(Verfassung der Bundesrepublik Deutschland - Elemente dieser Verfassung 
können nur durch den Deutschen Bundestag mit einer Zweidrittel-Mehrheit 

geändert werden) 
Artikel 6 ( Ehe, Familie, Elternrecht ) 

Artikel 7 ( Schulwesen )  � Textstellen GG 

Artikel 33 ( Berufsbeamtentum ) 
  

� 

  

Landesverfassung von Baden-Württemberg (LV ) 

(Darf nicht im Widerspruch zum GG stehen - Elemente der LV können nur 
durch den Landtag mit Zweidrittel-Mehrheit geändert werden ) 
z.B. Artikel 11 -22 ( Erziehung und Unterricht )  �  Textstellen LV 

z.B. Artikel 77-78 ( Beamte ) 
  

  � 

Schulgesetz  Baden-
Württemberg  

(Wird vom Landtag auf der Grundlage 
der LV mit einfacher Mehrheit 

beschlossen) 
  

  � 

Landesbeamtengesetz 

(Wird vom Landtag auf der Grundlage 
der LV mit einfacher Mehrheit 

beschlossen) 
  

� 

Rechtsverordnungen der Ministerien  

(werden von den Fachministerien bzw. der Landesregierung auf der Grundlage 
eines Gesetzes herausgegeben - Das jeweilige Gesetz muss hierzu jeweils eine 

explizite Ermächtigung enthalten - Rechtsverordnungen haben 
Gesetzescharakter) 

z.B. Konferenzordnung, Versetzungsordnung, usw. 
z.B. Verordnung der Landesregierung über Jubiläumsgaben 

  

� 

Verwaltungsvorschrift 

(Konkrete Anweisung, wie eine Rechtsverordnung bzw. ein Gesetz in der 
Praxis anzuwenden bzw. umzusetzen ist) 

z.B. Termine für Prüfungen etc. 
z.B. Durchführungsbestimmungen zur dienstlichen Beurteilung  

  

�  

Erlass, Verfügung  

(Konkrete Einzelfallregelung auf Grund eines Gesetzes, einer 
Rechtsverordnung oder einer Verwaltungsvorschrift )  

z.B. Versetzung einer Lehrkraft  
 

 


